
 

 

 

Z-15.1-270  1. Februar 2014 
 

1. Februar 2019  

Halfen GmbH 
Liebigstraße 14 
40764 Langenfeld  

HALFEN Doppelkopfanker Typ HDB-G-S als Querkraftbewehrung nach DIN EN 1992-1-1  

Dieser Bescheid verlängert die Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
Nr. Z-15.1-270 vom 7. Dezember 2012. 
Dieser Bescheid umfasst eine Seite. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

Andreas Schult 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

über die Verlängerung der Geltungsdauer der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 7. Dezember 2012 
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